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Nur ein guter Dienstplan schafft zufriedene Mitarbeiter*innen
Dienstpläne sind ein organisatorisches Hilfsmittel im Rahmen des Dienstablaufs. Ein reibungsloser Betriebsablauf und eine störungsfreie Betreuung des Gastes können nur durch frühzeitige, gewissenhafte Planung erreicht werden. Dadurch sollen die anstehenden Arbeitsabläufe mit dem Personalbedarf in Einklang gebracht werden (Leistungsmaßstab). Um dieses zu garantieren sind verschiedene Faktoren, wie z. B. die Öffnungszeiten des Betriebes, Arbeitszeiten des Personals, Auslastung des Betriebes und die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen zu berücksichtigen.

Gesetzliche Bestimmungen
[bookmark: _GoBack]Bei der Erstellung der Dienstpläne müssen gesetzliche Bestimmungen aus verschiedenen Gesetzesbüchern eingehalten werden: Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz und das Bundesurlaubsgesetz.

Beim Arbeitszeitgesetz sind insbesondere die Paragraphen §3, §4, §5, §11 für die Erstellung eines Dienstplanes zu berücksichtigen.  



Der Schutz von minderjährigen Arbeitnehmern muss auch bei der Gestaltung eines Dienstplanes in besonderer Weise berücksichtigt werden. Jugendarbeitsschutzgesetz.




Auch werdende Mütter werden durch das Gesetz besonders geschützt. Mutterschutzgesetz.
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Äußere Form
Auch die äußere Form spielt eine wichtige Rolle. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Dienstplan handschriftlich oder mit einer Dienstplan-Software vom Dienstplanverantwortlichen erstellt wird.

1. Ein Dienstplanformular muss übersichtlich sein. Das Format sollte DIN A 3 betragen, was jedoch keine vorgeschriebene Größe ist. Häufig nutzen Betriebe digitale Tools, z.B. Hotelkit.

2. Sollte das Dienstplanprogramm keine detaillierten Arbeitszeiten automatisch eintragen, so ist eine eindeutige Symboldarstellung und Erläuterung aller Symbole/Kürzel zwingend notwendig – die Legende.	 
Häufig werden Frühdienste mit F, Spätdienste mit S, Zwischendienste mit Z und Nachtdienste mit N usw. und einer oder mehreren arabischen Ziffern benannt. Außerdem werden die entsprechenden Kürzel für Urlaub (U), Krankheit (K), Mutterschutz (MU), Erziehungsurlaub, Freizeitausgleich / Guttage (GT) usw. festgelegt. 

Eine einheitliche Symbolik (Verwendung der Kürzel) innerhalb eines Betriebes ist notwendig, um eine Nachvollziehbarkeit auch nach langer Zeit sicherzustellen. Außerdem erleichtert sie es allen, den Dienstplan zu verstehen.

Innere Form
Die Innere Form des Dienstplanes ist eine zentrale und wichtige Angelegenheit damit keine Fehlplanungen und/oder Verwechslungen entstehen können. Ein Dienstplan muss folgende Angaben enthalten:

1. Vor- und Nachname der Mitarbeiter*innen mit Rang
2. Die Sollarbeitszeit (Beschäftigungsumfang: Teilzeit, Minijob, etc.)
3. Der Nachweis für auszugleichende Feiertage, Mehr- und Überstunden 
4. Der Dienstplanzeitraum sowie die Abteilung; Name und Anschrift des Betriebes
5. Erstellungsdatum und Unterschrift des Erstellers
6. Der Dienstplan ist 4 Tage im Voraus zu veröffentlichen
7. Geplanter Dienst (Soll-Dienst) und abweichende Dienste
8. Unterschrift des Betriebsrates


Der Dienstplan ist arbeitsrechtlich ein Dokument und es gilt, ihn als solches zu behandeln. Eintragungen und Änderungen müssen zweifelsfrei nachvollziehbar sein:

„Neben der Wahrheit muss das Dokument auch Klarheit schaffen.“

Aus diesem Grund müssen Eintragungen für den Betrachter eindeutig und nachvollziehbar bzw. logisch sein. Die Benutzung von Tipp-Ex ®, Bleistift oder Füller ist wegen des Gebotes der Echtheit untersagt. Eine Streichung bis zur Unkenntlichkeit der Daten ist ebenfalls nicht erlaubt, deshalb sollte das Formular auch nicht zu klein gedruckt sein. Die Aufbewahrungspflicht eines Dienstplanes beträgt 10 Jahre.
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